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Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 9 Aktenzeichen: BK9-19/8044V-RK 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 

2, § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 a i.V.m. § 5 Abs. 3 und 4 ARegV 

wegen Genehmigung des Regulierungskontosaldos und Anpassung der Erlösober-

grenze nach Maßgabe des § 5 ARegV 

hat die Beschlusskammer9 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommu-

. nikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden 

die Beisitzerin 

den Beisitzer 

Dr. ·Christian Schütte, 

Dr. Ulrike Schimmel, 

Stefan Tappe, 

gegenüber c:fer Licht- und Kraftwerke Helmbrechts .GmbH, Münchberger Straße 65, 

95233 Helmbrechts, vertreten durch die Geschäftsführung 

-. Antragstellerin -



am 04.10.09.2023 beschlossen: 

1.) Der Regulierungskontosaldo.zum 31 .12.2018 wird abweichend vom Antrag mit 

dem We~festgelegt. Dem Antrag auf Anpassung der kalenderjährli-

chen Erlösobergrenze_n der Jahre 2020 bis 2022 wird insoweit _stattgegeben, als 

die Antragstellerin verpflichtet ist, ihre jeweilige kalenderjährliche Erlösober-

grenze dieser Jahre um den in Anlage R1_Differenz dieses Beschlusses für das 

jeweilige Jahr ermittelten Betrag anzupassen. Im Übrigen wird der _Antrag ab- . 

gelehnt. 

2.) Eine Kostenentscheidung bleibt vorbehalten. 

Gründe 

1. 

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 31.07.2019, eingegangen bei der Be- · 

schlusskammer am 02.08.2019, einen Antrag auf Genehmigung des ermittelten Re-

gulierungskontosaldos zum 31.12.2018 und Anpassung der mit Beschluss GR-

5932b4/7/7 vom 31.01.2019 durch die Regulierungskammer des Freistaates Bayern 

festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Jahre 2020 bis 2022 gemäß§ 4 

Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 a i.V.m. § 5 Abs. 3 und 4 ARegV gestellt. Die über das Energieda-

tenportal der Bundesnetzagentur übermittelten Erhebungsbögen (Erhebungsbogen 

zum Regulierungskonto sowie Erhebungsbogen gemäß § 28 Nr. 1, 3 und 4 ARegV) 

liegen der Entscheidung zu Grunde. 

Die Beschlusskammer hat den Antrag geprüft und der Antragstellerin mit Schreiben 

vom 02.06.2021 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben: Die Antrag~tellerin hat mit 

Schreiben vom 10.06.2021 Stellung genommen. Der Netzbetreiber hat darauf hinge-

wiesen, dass die Baukostenzuschµsse aus dem übernommenen Netzteil nicht über-

nommen worden seien. Die Beschlusskammer hat diesen Fehler korrigiert. Mit E-Mail 

vom 12.09.2023 wurde der Netzbetre.iber über die Korrektur informiert und erneut Ge-

legenheit zur Stellungnahme gegeben. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 
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II. 

Vollständige Anwendung des nationalen Rechts auch vor dem Hintergrund des 

Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom 02.09.2021, C-718/18 

Die Beschlusskammer hat in re<;:htmäßiger Weise die Vorgaben des nationalen Rechts 

in Form der normativen Regulierung, soweit diese im vorliegenden Verfahren Anwen-

dung finden und von der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (Urteil vom 

-02.09.2021, C-718/18) erfasst werden, für ihre Entscheidung herangezogen. Als „nor-

mative Regulierung" werden im Allgemeinen solche Regeln des nationalen Gesetz-

und Verordnungsgebers (z.B. in StromNEV, GasNEV und ARegV) bezeichr.,et, die 

konkrete methodische und materielle Vorgaben_für die Regulierung durch die Bundes-

netzagentur enthalten. Die Pflicht zur Anwendung dieser nationalen Vorgaben folgt 

aus Art. 20 Abs. 3 GG und gilt auch angesichts der Entscheidung des Europäischen 

· Gerichtshofs fort, bis sie vom Gesetz- bzw. Verordnungsgeber außer Kraft gesetzt o-

der neu geregelt werden. Dies hat der Bundesgerichtshof bereits entschieden (BGH, 

Beschluss vom 08.10.2019, EnVR 58/18, Rn. 60 ff., siehe auch OLG Düsseldorf vom 

11.02.2021, Vl-5 Kart 10119 M, S. 10 ff., OLG Düsseldorf vom 28.04.2021, Vl-3 Kart 

798/19 M, S. 72ff., OLG Schleswig vom 11.01.2021, 53 Kart 1/18, S. 27ff..). 

(1) Der Europäische Gerichtshof hat zwar in seiner Entscheidung festgestellt, dass 

die normative Regulierung in D~utschland insgesamt mit der in Art. 37 Richtlinie 

2009/72/EG (heute Art. 5_9 Richtlinie (EU) 2019/944) _sowie in Art. 41 Richtlinie 

2009/73/EG geregelten ausschließlichen Zuständigkeit der nationalen Regulierungs-

behörde unvereinbar ist uhd die Richtlinien insoweit durch die Bundesrepublik 

Deutschland nicht bzw. fehlerhaft umgesetzt wurden. Insoweit hat der Europäische 

Gerichtshof der vierten Rüge stattgegeben, mit der die Kommission Deutschland vor- · 

geworfen hatte, es habe die in den Richtlinien vorgesehenen ausschließlichen Zustän-

digkeiten der NRB verletzt, indem es im deutschen Recht die Bestimmung der Metho-

den zur Berechnung oder Festlegung der· Bedingungen für den Anschluss an und den 

Zugang zu den nationalen Netzen, einschließlich der anwendbaren Tarife, der Bun-

desregierung und nicht der nationalen Regulierungsbehörde zugewiesen habe. 

(2) Der Europäische Gerichtshof hat aber weder über die Zuständigkeitsfragen hin-

ausgehend einen materiell-rechtlichen Verstoß einzelner Vorgaben der normativen 

Regulierung gegen EU-Recht gerügt, noch hat er sich ausdrücklich zu der Frage ge-
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äußert, ob die normative Regulierung bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der nationale Ge-

setz- und Verordnungsgeber den festgestellten Verstoß beseitigt, weiter anwendbar 

ist. Der EuGH hat sich insbesondere auch nicht explizit zu der Frage geäußert, ob die 

Richtlinienbestimmungen über die ausschlie_ßliche Zuständigkeit unmittelbar anwend-

bar sind. 

(3) Die R_egelungen der normativen Regulierung sind nicht nichtig. Weder nach den 

Grundsätzen des europäischen Rechts noch nach nationalem Recht führt der Verstoß 

einer nationalen Regelung gegen Unionsrecht zu deren Nichtigkeit (BGH, Beschluss 

vom 08.10.201 g·, EnVR 58/18, Rn. 61 ff.). Vielmehr sind die Grundsätze des Anwen-

dungsvorrangs des Unionsrechts vor nationalem Recht zu beachten. 

Zudem scheidet eine richtlinienkonforrrie Auslegung der Vorschriften der noqnativen 

Regulierung aus. Der Eu,ropäische Gerichtshof sieht zwar sowohl in der a~ die Bun-

desregierung gern. § 24 EnWG erfolgten Zuweisung von Zuständigkeiten, als auch in 

den bindenden Vorgaben der normativen Regulierung eine mit den oben genannten 

Richtlinien unvereinbare Beschränkung der ausschließlichen Zuständigkeit der natio-

nalen Regulierungsbehörde (EuGH a.a.O., Rz. 101 f., 115 f.). Eine Umdeutung der 
' . 

nationalen Vorgaben in nicht bindende Programmsätze, die die ausschließliche Zu-

ständigkeit der Regulierungsbehörde nicht beeinträchtigen, kommt angesichts des ein-

deutigen Wortlauts; der Systematik und des Regelungszwecks der Vorschriften der 

normativen Regulierung jedoch nicht in Betracht (Verbot der contra legem-Auslegung, 

BGH, Beschluss vom 08.10.2019, EnVR 58/18, Rn. 66 ff.). 

Der Grundsatz vom Anwenduhgsvorrang des Unionsrechts führt indes nicht dazu, die 

Vorsc~riften der normativen Regulierung unangewendet zu lassen. Der Anwendungs-

vorrang besagt, dass eine nationale Regelung, die mit einer unmittelbar geltenden Re-

gelung des Unionsrechts unvereinbar ist, von nationalen Beh_örden und Gerichten nicht 

angewendet werden darf (vgl. Streinz, EUV, 3. Aufl. 2018, Art. 4 Rn. 40; Ruffert, in: 

Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 5. Aufl. 2016, Art. 288 AEUV, Rn. 69 f.). Dieser Grund-

satz gilt jedoch nur, soweit unmittelbar anwendbares Unionsrecht betroffen ist (EuGH, 

Urteil vom 24.06.2019, C-573/17, Rn. 62). Die normative Regulierung verstößt nicht 

gegen unmittelbar anwendbares Unionsrecht Die hier maßgeblichen Richtlinienbe-

stimmungen über die ausschließliche Zuständigkeit der nationalen Regulierungsbe-

hörde, mit denen die Vorgaben der normativen Regulierung unvereinbar sind, sind 

nicht unmittelbar anwendbar. 

) 
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(4) Damit eine Richtlinienbe:stimmi.mg unmittelbar angewendet werden kann, müs-

sen spezifische Voraussetzungen vorliegen (.Grabitz/Hilf/Nettesheim, AEUV; 71. EL 

August 2020, Art. 288 Rn. 149). Der Europäische Gerichtshof geht von der unmittel-

baren Anwendbarkeit einer nicht oder nicht ordnungsgemäß umgesetzten Richtlinien- . 

bestimmung nach Ablauf der Umsetzungsfrist aus, wenn die Bestimmung hinreichend 

genau und inhaltlich unbedingt ist. ~udem können die Bestimmungen einer Richtlinie 

grundsätzlich nur Rechte, aber keine Pflichten eines. Einzelnen begründen (sog. Be-

lastungsverbot). Insofern kommt auch eine objektive unmittelbare Wirkung vorliegend 

nicht in Betracht. Im Einzelnen: 

(a) Die Richtlinienvorgaben sind nicht unbedingt. Eine Unionsvorschrift ist inhaltlich 

unbedingt, wenn sie eine Verpflichtung normiert, die an keine Bedingung geknüpft ist 

und zu ihrer Durchführung_ oder Wirksamkeit auch keiner weiteren Maßnahmen der 

Unionsorgane oder der Mitgliedstaaten bedarf. Die Richtlinienbestimmungen über die 

ausschließliche Zuständigkeit sind nicht als inhaltlich unbedingt anzusehen. 

Gegenwärtig fehlt es an den erforderlichen und zureichenden Umsetzungsnormen im 

nationalen Recht. Das betrifft sowohl die konkrete umfassende Aufgabenzuweisung 

als auch die für einen Eingriff erforderliche Ermächtigungsgrundlage. Die Bundesnetz-

agentur hat nach nationalem Recht gegenwärtig (nur) die Befugnis, die Vorgaben der 

normativen Regulierung· anzuwenden und ggf. unter Rückgriff auf§ 29 EnWG je nach 

Festlegungsermächtigung weiter auszugestalten und zu konkretisieren. Sie hat aber 

mangels entsprechender Aufgabenzuweisung durch den Gesetzgeber nicht die über-

geordnete, allgemeine und uneingeschränkte Befugnis, die ihr -nach den Richtlinien 

vorbehaltenen Aufgaben vollumfänglich und selbständig auszuüben (vgl. EuGH 

a.a.O., Rz. 105) beispielsweise al~o die Methoden oder Bedingungen für den Netzan-

schluss und den Netzzugang frei .festzulegen oder zu genehmigen (vgl. nur §_24 S. 1 

Nr. 1 EnWG). Dass es hierzu einer umfassenden_mitgliedstaatlichen Aufgabenzuwei-

sung· bedarf, entspricht im Übrigen auch dem europäischen Leitbi_ld, wonach die Mit-

gliedstaaten zur Einrichtung vqn Regulierungsbehörden mit spezifischen Zuständig-

keiten verpflichtet sind (vgl. Erwägungsgrund 33 der Richtlinie 2009/72/EG b~. Erwä-

. gungsgrund 29 der Richtlinie 2009/73/EG). Die Mitgliedstaaten verfügen bei der Orga-

nisation und Strukturierung der Regulierungsbehörde zwar über eine Autonomie, ha-
. . 

ben diese aber unter vollständiger Beachtung der in den Richtlinien festgelegten Ziele 

und Pflichten auszuüben und insoweit sicherzustellen, dass die Regulierungsbehörde 

) 
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bei der Ausübung der ihr vorbehaltenen Zuständigkeiten ihre Entscheidungen auto-

nom treffen kann (vgl. EuGH, a.a.O., Rz. 119). Dieser Befund wird auch durch das in 

der Ent~cheidung des Europäischen Gerichtshofs mündende Vertragsverletzungsver~ 

fahren bestätigt: Gegenstand der Rüge durch die Europäische Kommission war nicht 

die fehlerhafte Ausübung einer nach nationalem Recht bereits ordnungsgemäß zuge-

wiesenen ausschließlichen Zuständigkeit der nationalen Regulierungsbehörde, son-

dern der Umstand, dass eine den Richtlinien entsprechende umfassende Aufgaben-

. zuweisung an· die nationale Regulierungsbehörde im nationalen Recht bislang nicht 

erfolgt ist (vgl. EuGH a.a.O., Rz. 88). Vielmehr liegt hier eine fehlerhafte Aufgabenzu- . 

weisung vor (EuGH, a.a .O., Rz. 130); diese kann und muss durch den Mitgliedstaat 

korrigiert werden, der dann die noch möglichen Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten 

vorsehen kann (EuGH a.a.O., Rz. 126, 127). 

(b) Mit der unmittelbaren Anwendung der Richtlinien wären Belastungen Einzelner 

verbunden, sodass eine solche ausscheidet. Zwar ist die Einräumung subjektiver 

Rechte keine Voraussetzung für eine unmittelbare Anwendbarkeit (woran es vorlie-

gend wegen des Verstoßes gegen objektiv geprägte Zuständigkeitsnormen auch feh-

len würde), allerdings gilt ·das Belastungsverbot. Wenn der Bundesnetzagentur aus 

einer unmittelbaren Anwendung der Richtlinie weitergehende oder jedenfalls, anders 

ausgestaltete Kompetenzen zukämen, könnte sich dies je nach Einzelfall zugunsten, 

aber auch zu Lasten bestimmter Beteiligter-auswirken. Daraus wiederum könnten sich 

Belastungen ergeben, die nach Auffassung des Bundesgerichtshofs nur durch das eu-

ropäische Primärrecht oder durch EU-Verordnungen begründet werden können, nicht 

aber durch Richtlinien (vgl. BGH, Beschluss vom 08.10.2019, EnVR 58/18, Rn. 73). 

Eine Belastung würde sicli zudem bereits aus dem ~eranziehen der Richtlinien als 

Ermächtigungsgrundlage ergeben. Dies wär~ europarechtlich unzulässig. Sofern die 

Richtlinienbestimmungen über die ausschließliche Zuständigkeit' als inhaltlich unbe-

dingt anzusehen wären, müssten sie von der Bundesnetzagentur unmittelbar als Er-

mächtigungsgrundlage auch für belastende Regulierungsentscheidungen herangezo-

gen werden. Anders als in den vom Europäischen Gerichtshof entschiedenen Fällen, 

in denen er eine unmittelbare Belastung durch Richtlinienrecht verneinte, weil die Be-

iastung erst durch ein Verwaltungsverfahren auf Basis nationalen Rechts eintrat, wür-

den vorliegend die Richtlinienbestimmungen als solche unmittelbar gegenüber den 

' _} 
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Betroffenen herangezogen werden und. als materiell-rechtliche Befugnisnormen fürb~-
'. . 

lastende Verwaltungsverfahren und Regulierungsentscheidungen fungieren. Soweit 

ersichtlich existiert bislang keine hier einschlägige Judikatur, in der der EuGH es für 

eumparechtskonform eingestuft hätte, dass eine Richtlinienbestimmung als eigenstän-

dige Ermächtigungsgrundlage für Eingriffe in Rechte des Einzelnen herangezogen 

werden darf. 

(c)Eine ausnahmsweise objektive unmittelbare Wirkung der Richtlinienbestimmungen 

bezogen auf die ausschließliche Zuständigkeit scheidet ebenfalls aus. Der Europäi-

sche Gerichtshof hat eine objektive unmittelbpre Wirkung von Richtlinienbestimmun-

gen anerkannt, aus denen sich für 'staatliche Stellen eindeutige Pflichten ergeben. 

Konkret ging es beispielsweise um die nicht rechtzeitig in nationales Recht umgesetzte 

Pflicht der zuständigen Behörde zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-

fung im Rahmen.eines Genehmigungsverfahrens für die Errichtung eines Wärmekraft-

werks (EuGH, Urteil vom 11.08.1995, C-431 /92 - Wärmekraftwerk Großkrotzenburg). 

Zwar mag sich vorliegend aus den Richtlinienbestimmungen über die ausschließliche 

Zuständigkeit der nationalen Regulierungsbehörde die Verpflichtung ergeben, von die-

ser Zuständigkeit auch Gebrauch zu machen, um den Zielsetzungen der Richtlinien 

hinreichend Rechnung tragen zu können. Anders als im Fali des Wärmekraftwerks 

Großkre>tzenburg ist diese Verpflichtüng vorliegend jedoch nicht inhaltlich unbedingt. 

Im vom Europäischen Gerichtshof entschiedenen Fall konnte die zuständige Behörde 

der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung ohne Weiteres nach-

kommen, weil diese als unselbstständiger Bestandteil des nach nationalem Recht vor-

gesehenen und ihr bereits zugewiesenen Genehmigungsverfahrens durchzuführen 

war. Demgegenüber-kann die Bundesnetzagentur die ihr nach den Richtlinienbestim-

mungen zugewiesene ausschließliche Zuständigkeit erst ausüben, wenn ihr .entspre-

chende Befugnisse nach nationalem Recht eingeräumt werden (siehe oben). 

(5) Ungeachtet der Tatsache, dass die Richtlinienbestimmungen nicht unmittelbar 

anwendbar sind, sprechen aus Sicht der Beschlusskammer weitere erhebliche Gründe 

dafür, die Vorg~ben der normativen Regulierung in der Übergang~zeit zur Anwendung 

zu bringen. Die Nichtanwendung der normativen· Regulierung in der Übergangszeit 

würde zu einem Zustand führen, der mit den Zielsetzungen der genannten Richtlinien 

erst recht unvereinbar wäre (so auch BGH, Beschluss vom 08.10.2019, EnVR 58/18, 

Rn. 76). 

( 

) 
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Die Richtlinien verlangen, dass zumindest die Methoden zur Berechnung oder Festle-

. gung der Bedingungen u.a. für den Netzanschluss und den Netzzugang „mit a·usrei-

chendem Vorlauf vor deren Inkrafttreten" festgelegt oder genehmigt werden, vgl. Art. 

41 Abs. 6 der Richtlinie 2009/73/EG und Art. 59 Abs. 7 der Richtlinie (EU) 2019/944. 

Diesem Gebot der ex ante-Regulierung wird in Deutschland gegenwärtig ·zu einem · 

großen Teil über die Vorgaben der normativen Regulierung Rechnung getragen. Die 

normative Regulierung strukturiert die Metho.den für die Berechnung der Tarife vor und 

legt ex ante die wesentlichen Bedingungen für den Netzanschluss und den Netzzu-

gang fest. Sie regelt unmittelbar Rechte und Pflichten für Netzbetreiber und andere 

Marktakteure und schafft auf di~se Weise den von den Richtlinien geforderten trans-

parenten und vorhersehbaren, verlässlichen Regulierungsrahmen. Bestehende Fest-

legungen und Genehmigungen der Bundesnetzagentur, die sie im Rahmen ihrer bis-

herigen Zuständigkeiten erlassen hat, tragen zwar ebenfalls zu der erforderlichen ex 

ante-Regulierung bei, dies jedoch nur in Teilbereichen und in Ergänzung der normati-

. ven Regulierung und damit nicht in dem von der Richtlinie geforderten Umfang. 

Ein faktisches Außerkrafttreten der Vorgaben der normativen Regulierung würde da-

her zu beträchtlichen Regelungslücken Lind damit einhergehend erheblichen Rechts-

unsicherh~iten für alle Marktbeteiligten führen. Auch dies wäre mit den genannten 

Richtlinienvorgaben und den Zielsetzungen des Energiebinnenmarkts schwerlich ver-

einbar. Beispielsweise dürfte eine derart unklare Rechtslage im Übergangszeitraum 

kaum Investitionsanreize setzen und Unsicherheiten für die unternehmerische Tätig-

keit der regulierten Unternehmen und auch der sonstigen Marktteilnehmer auslösen. 

Für den Übergangszeitraum ist ·es daher sinnvoll und angebracht, stabile und bere-

chenbare Verhältnisse zu gewährleisten. 

8. Rechtmäßigkeit der Entscheidung unter Anwendung des nationalen Rechts 

Die Entscheidung über den Antrag der Antragsstellerin auf Genehmigung des 

Regulierungskontosaldos und der sich daraus ergebenden Anpassung der 

Erlösobergrenzen ergeht auf Grundlage des § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 

Nr. 1· und Nr. 2, § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 a i.V.m. § 5. Abs. 3 und 4 ARegV. Dem Antrag 

war im tenorierten Umfang stattzugeben. · 
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1. Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur istgemäß § 54 Abs. 1 und Abs. 3 EnWG die zuständige Re-

gulierungsbehörde. Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 

Abs. 1 Satz 1 EnWG. 

2. Ermächtigungsgrundlage 

Ermächtigungsgrundlage für die Ents~~eidung über die · Genehmigung des Regulie-

rungskontosaldos und der beantragten Anpassung der Erlösobergrenze ist § 29 Abs. 1 

EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr . .1 und Nr. 2, § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 Abs. 3 

und Abs. 4 ARegV. Während in § 29 Abs. 1 EnWG u.a. geregelt ist, dass die Regulie-

rungsbehörde Entscheidungen nach den in § 21 a Abs. 6 EnWG genannten Rechts-

verordnungen, zu denen auch die Anreizregulierungsverordnung gehört, durch Fest-

legung oder durch Genehmigung trifft, konkretisiert § 32 Abs. 1 ARegV diese Ermäch-

tigung u.a. dahingehend, dass die Regulierungsbehörde Festlegungen oder Genehmi-

gungen nach § 29 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes zur Anpassung der Erlös-

obergrenzen nach § 4 Abs. 3 bis 5 (Abs. 1 Nr. 1) bzw. zur Ausgestaltung und zum 

Ausgleich des Regulierungskontos nach § 5 ARegV (Abs. 1 Nr. 2) treffen kann. 

§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 a ARegV bestimmt, dass auf Antrag des Netzbetreibers eine 

Anpassung der Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 5 ARegV erfolgt. Unter der For-

mulierung „nach Maßgab_e des § 5 ARegV" ist zu verstehen, dass sich die Anpas-

sungsbeträge aus dem vom Netzbetreiber ermittelten Saldo des Regulierungskontos 

ergeben. Dieser unterliegt gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 ARegV ebenso wie dessen Ver-

teilung der Genehmigungspflicht durch die Regulierungsbehörde. Die Zu- oder Ab-

schläge (Anpassungsbeträge) auf die kßlenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netz-

betreibers werden demnach anhand de·s ermittelten Regulierungskontosaldos be-

stimmt. Der Antrag ist gemäß § 4 Abs. 4 Satz 3 ARegV einmal jährlich zum 30.06. zu 

stellen; die Anpassung erfolgt nach§ 4 Abs. 4 Satz 2 ARegV zum 01.01. des folgenden 

Jahres. 

Die Erlösobergrenze selbst wird für die dritte Regulierungsperiode· vom 01 .01.2018 bis 

31.12.2022 für jedes· Kalenderjahr der gesamten Regulierungsperiode gemäß § 4 

Abs. 1 ARegV .nach Maßgabe der .§§ 5 bis 16, 19, ·22, 24 und 25 ARegV durch die 
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Regulierungsbehörde bestimmt. Die Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösober-

grenzen erfolgt durch Festl~gung nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 

EnWG. 

Zur Bestimmung der Höhe der Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

des Netzbetreibers wird der Saldo des Regulierungskontos zum 31.12.2018 vom Netz-

betreiber ermittelt. Diese·r ergibt sich aus den vom Netzbetreiber auf dem Regulie-

rungskonto verbuchten Differenzen des Jahres 2018, die mit' die~em _Beschluss ent-

weder genehmigt oder abweichend festgelegt werden. Dies sind gemäß § 5 Abs. 1 

und 1 a ARegV die Differenzen 

zwischen 

- den nach § 4 ARegV zuläs~igen Erlösen und den vom Netzbetreiber unter Be-

rücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklungen erzielbaren Erlösen ge-

mäß§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV, 

- den tatsächlichen und den in der Erlösobergrenze enthaltenen Kosten aus der 

erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen gemäß § 5 Abs. 1 

S. 2 ARegV i.V.m. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV, 

- den tatsächlichen ur:1d den in der Erlösobergrenze enthaltenen Kosten aus In-

vestitionsmaßnahmen gemäß§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV i.V.m. § _11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 6 ARegV, 

- den im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Kosten nach § 11 Abs. 5 ARegV 

(volatile Kosten) und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen An-

sätzen gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV i. V. m. § 11 Abs. 5 ARegV, 

- den tatsächlichen nach § 9 Abs. 2 GasNEV ermittelten und den in der Erlös-

obergrenze enthaltenen Erträgen aus de~ Auflösung von Baukostenzuschüssen 

und Netzanschlussbeiträgen gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV i.V.m. § 11 Abs. 2 

S. 1 Nr. 13 ARegV ; dies ·spielt für Netzbetreiber, die am vereinfachten Verfah-

ren nach § 24 ARegV teilnehmen, jedoch grundsätzlich keine Rolle, da insoweit 

gemäß § 24 Abs. 3 ARegV ohnehin keine Anpassung nach § 4 Abs. 3-Nr. 2 

ARegV stattfindet; anders verhält es sich lediglich bei Übernahme von Baukos-

tenzuschüssen und Netzanschlusskostenbeiträgen im Rahmen von Netzüber-

gängen von Netzbetreibern, welche sich im Regelverfahren befinden 
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- den für das Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kos-

ten des Messstellenbetriebs, zu dem auch die Messung gehört und den in der 

Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen, soweit diese Differenz 

durch Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen der Messstellen-

betrieb durch den Netzbetreiber durchgeführt wird, verursacht wird-

sowie 

- der Differenz aus dem genehmigten Kapitalkostenaufschlag nach § 1Öa und 

dem Kapitalkostenaufschlag, wie er sich bei Berücksichtigung der tatsächlich 

entstandenen Kapitalkosten ergibt, § 5 Abs. 1 a ARegV. 

Sofern die Antragstellerin die Differenzen und im Ergebnis den Regulierungskonto-

saldo zum 31.12.2018 und die sich daraus ergebenden Zu- oder Abschläge richtig 

berechnet hat, ist der Antrag wie beantragt zu genehmigen. Anderenfalls sind der Re-

gulierungskontosaldo zum 31.12.2018 und die sich daraus ergebenden Anpassungs-

beträge abweichend vom Antrag festzulegen. 

3. Antragsvoraussetzungen 

Die Genehmigung des Regulierungskontosaldos bzw. der Antrag auf Anpassung der 

Erlösobergrenze setzt formell einen form- und fristgerecht gestellten Antrag voraus. 

Materiell setzt die Genehmigung des Regulierungskontosaldos und der sich daraus 

ergebenden Anpassung lediglich voraus, dass der Netzbetreiber den Saldo_ des Regu-

lierungskontos und die Zu- oder Abschläge auf die Erlösobergrenie richtig berechnet 

hat. Anderenfalls legt die Regulieru.ngsbehörde diese Größen mit diesem Beschluss 

abweichend vom Antrag fest. 

4. Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

Gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr .. 1 a i.V.m. ·§ 5 ARegV ist eine Anpassung de_r kalender-

jährlichen Erlösobergrenzeri erforderlich. 

4.1. Antragszeitpunkt · 

Der Antrag nach § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 a i.V.m: § 5 ARegV muss gern. § 4 Abs. 4 Satz 3 

ARegV einmal jährlich zum 30; Juni eines Kalenderjahres gestellt werden. Der Antrag 

der Antragstellerin ist der Beschlusskammer am 26.06.2019 und damit fristgerecht zu-

gegangen. 

) 
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4.2. Antragsform 

Der Antrag· nach § 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1a ARegV muss gemäß § 5 Abs. 4 S. 1 

ARegV neben dem ermittelten Saldo die der Anpassung zugrundeliegenden Daten, 

insbesondere die nach § 4 zulässigen und die tatsächlich erzielten Erlöse des abge-

laufenen Kalenderjahres enthalten. Gemäß § 5 Abs. 4 Satz 2ARegV muss der Antrag 

weiterhin Angaben zur Höhe der tatsächlich entstandenen Kapitalkosten und ggf. der 

dem Kapitalkostenaufschlag nach § 1Oa zugrunde gelegten betriebsnotwendigen An-

lagegüter enthalten. Hierzu gehören insbesondere Angaben zu den Anschaffungs- und 

Herstellungskosten und die jeweils in Anwendung gebrachte betriebsgewöhnliche Nut-

zungsdauer nach Anlage 1 der Gasnetzentgeltverordnung. Sinn und Zweck der Rege-

lung ist es, die Bewegungen auf dem Regulierungskonto für die genehmigende Regu-

lierungsbehörde transparent darzustellen. 

Der Antrag wurde von der Antragstellerin mit den der Anpassung zugrundeliegenden 

Daten formgerecht schriftlich bzw. elektronisch bei der Bundesnetzagentur einge-

reicht. Die zum Antrag gehörenden Erhebungsbö_gen wurden ünter Nutzung der aktu-

ellen Version der von der Bundesnetzagentur zum Download bereitgestellten XLSX-

Datei hinsichtlich der wesentlichen Angaben vollständig und formal richtig ausgefüllt 

übermittelt. Dem Antrag wurden die für die Prüfung des Antrages erforderlic,hen Un-

terlagen beigefügt. 

4.3. Antragszeitraum 

Die Antragstellerin hat eine Anpassung der Erlösobergrenzen der Jahre 2020 bis 2022 

beantragt. Grundsätzlich beantragt der Netzbetreiber den von ihm ermittelten Regulie-

rungskontosaldo für das ·1etzte ab_geschlossene Kalenderjahr. Dieser wird gemäß § 5 

Abs. 3 Satz 2 ARegV annuitätisch über die drei dem Jahr der Ermittlung folgenden 

Kalenderjahre durch Zu- oder Abschläge auf die Erlösobergrenze verteilt. 

4.4. Antragsgegenstand 

Gegenstand des Antrages ist die Genehmigung des Regulierungskontosaldos zum 

31.12.2018 und die Genehmigung der sich daraus ergebenden .Anpassungsbeträge 

der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Antragstellerin für die Jahre 2020 bis 

2022. 
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5. Ermittlung der Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

Die Zu- oder Abschläge auf die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen für die Kalender-

jahre 2020 bis 2022 basieren auf dem abweichend festgelegten Regulierungskonto-

saldo zum 31 .12.2018. 

Der Netzbetreiber hat einen Regulierungskontosaldo zum 31.12.2018 in Höhe von 

- beantragt. Der Regulierungskontosaldo zum 31.12.2018 war abweichend 

vom Antrag mit dem Wert -
festzulegen. 

Der Regulierungskontosaldo der Antragstellerin zum 31.12.2018 resultiert aus den am 

Ende des Kalenderjahres 2018 vom Netzbetreiber auf dem Regulierungskonto ver-

buchten Differenzen gemäß§ 5 Abs.1 und 1 a ARegV. 

Die Beschlusskammer hat die vom .Netzbetreiber ermittelten und auf dem Regulie-

rungskonto verbuchten Differenzen des Jahres 2018 und den sich daraus .zum 

31.12.2018 ergebenden Regulierungskontosaldo ·geprüft. Betreffend die Differenzen 

des Kalenderjahres ist die Beschlusskammer zu folgenden Prüfergebnissen gekom-

men: 

5.1. Differenzen des Jahres 2018 

Für die.Berechnung der Differenzen des Jahres 2018 wird aut die Anlage R1_Differenz 

und auf die schriftlichen Erläuterungen in der Anlage R verwiesen. 

5.2." Verzinsung der Differenzen und Berechnung des Regulierungskontosal-
dos 2018 

Die genehmigten bzw. abweichend festgelegten Differenzen des Jahres 2018 waren 
.. 

gemäß § 5 Abs. 2 ARegV in Höhe des im jeweiligen Kalenderjahr durchschnittlich ge-

bundenen Betrags zu verzinsen, wobei sich der durchschnittlich gebundene Betrag 

aus dem Mittelwert von Jahresanfangs~ und Jahresendbestand ergibt. Die Verzinsung 

richtet sich nach dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen 

Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufrendite fest-

verzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. Unter Berücksichtigung der Verzin-

sung ergibt sich der oben benannte abweichend festgelegte Regulierungskontosaldo 

zum 31.12.2018. 
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5.3. Berechnung der Anpassungsbeträge 

Zur Bestimmung der Anpassungsbeträge ist gemäß § 5 Abs. 3 Satz 2 ARegV der Re-

gulierungskontosaldo in drei Annuitäten aufzuteilen. 

Für die Berechnung der Annuitäten der Jahre 2020 bis 2022 bildet der Barwert zum . 

30.06.2019 die Grundlage. Hierdurch wird dem Umstand Rechnung getragen, dass 

die Zu- bzw. Abschläge auf die EOG kontinuierlich über das Jahr zu- bzvit. abfließen. 

Die sich daraus ergebenden abweichend festgelegten Anpassungsbeträge der kalen-

derjährlichen Erlösobergrenzen der Antragstellerin ergeben sich .aus Anlage R1_Dif-

ferenz des vorliegenden Beschlusses. Für die Antragstellerin sind die kalenderjährli-

chen Erlösobergrenzen 2020 bis 2022 gemäß Ziffer 1.) des Tenors u~n-

zupassen. 

6. Rückwirkende Genehmigung des Regulierungskontosaldos und der 
sich daraus ergebenden Anpassungsbeträge 

Die in diesem Beschluss erfolgte abweichende Bescheidung des Regulierungskonto-

saldos und der sich daraus ergebenden Anpassungsbeträge der kalenderjährlichen · 

Erlösobergrenzen konnte nicht vor dem 01.01.2020 erfolgen. 

Dies liegt in der zeitlichen Überschneidung der Prozesse zum Regulierungskonto m.it 

anderen Verfahren begründet. Insbesondere war es für die Bestimmung des Regulie-

rungskontosaldos erforderlich, dass vorgreifliche Verfahren nach § 5 ARegV (Geneh-

migung des Regulierungskontosaldos und der sich daraus ergebenden Anpassungs-

beträge 2012-2016 und 2017) sowie nach § 26 ARegV zu teilweisen Netzübergängen 

abgeschlossen sein mussten, bevor die Entscheidungen zur Genehmigung der ent-

sprechenden Regulierungskontosalden spruchreif waren. Auch die beschlusskamme-

rinternen Vorbereitungen für eine schnelle und effiziente Bearbeitung der Anträge für 

Verfahren zur Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen in der vierten Re-

gulierungsperiode nach § 29 Abs: 1 EnWG i. V. m. §§ 32 Abs. 1 Nr. 1, Abs·. 2 ARegV 

im Rahmen der umfänglich durchzuführenden Kostenprüfung banden nicht unerhebli-

che Teile der Personalressourcen. Auch im Rahmen der sich seit Anfang des Jahres 

2022 zunehmend zuspitzenden Gas-Krise durch den russischen Angriffskrieg auf die 

Ukraine war die Beschlusskammer gezwungen, die anfallenden Aufgaben erneut stark 

) 
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zu priorisieren, um auf die täglichen Neuerungen noch flexibel reagieren zu können 

und handlungsfähig zU bleiben. 

Aufgrund der Rechtsprechung des OLG Düsseldorf zur rückwirkenden Festlegung des 

Qualitätselements nach § 19 ARegV sieht sich die Beschlusskammer veranlasst, hilfs-

weise Ermessenserwägungen. in Bezug auf die rückwirkende Genehmigung der An-

passung der Erlösobergrenze in diesem konkreten Einzelfall anzustellen. Der Be-

schlusskammer ist bewusst, dass rückwirkende Genehmigungen die Ausnahme sein 

sollten (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 15.02.2017, Vl-3 Kart 155/15 (V), Rn. 38, 

juris). Im Rahmen des ihr zustehenden Regulierungsermessens hat sich die Be-

schlusskammer jedoch entschieden, von einer vorläufigen Genehmigung nach § 72 

EnWG abzusehen und die Anpassung der Erlösobergrenzen der Jahre 2020 bis 2022 

nach Maßgabe des § 5 ARegV rückwirkend zum 01.01.2020 zu genehmigen. 

Eine vorläufige Genehmigung nach § 72 EnWG war aus Sicht der Beschlusskammer 

nicht zweckdienlich für das Verfahren sowie die Vereinnahmung von Netzentgelten. 

Zum Jahresende 2019 war dem Netzbetreiber der wahrscheinliche Anpassungsbetrag 

· für die Erlösobergrenze 2020 d~rch seinen Antrag bekannt. Eine vorläufige Festlegung 

hätte also keinen wesentlichen inhaltlichen Mehrwert gehabt, sondern lediglich die 

dem Netzbetreiber bekannten und auch von ihm beantragten Tatsachen in Form eines 

vorläufigen Bescheides förmlich festgehalten. Im Gegenzug hätte eine vorläufige Ge-

nehmigung einen Mehraufwand sowohl auf Seiten der Behörde und der Netzbetreiber 

in Form von Erstellung und Zustellung der Bescheide sowie kritischer Durchsicht durch 

die Netzbetreiber bedeutet; auch Gerichtsverfahren gegen die vorläufigen Festlegun-

gen wären nicht auszuschließen. Die Beschlusskammer hat daher den Netzbetreibern 

lediglich in Form eines Schreibens Anhaltspunkte genannt, welcher Betrag aufgrund 

des Regulierungskontosaldos bei der Verprobung zum 01.01.2020 einfließen sollte. 

Diese Hinweise wurden für alle Marktteilnehmer auf der Homepage der Bundesnetza-

gentur veröffentlicht. 

Die Be_schlusskammer sah es aus den vorgenannten Gründen als sachdienlich an, die 

überwiegenden Ressourcen auf die zügige Abwicklung der parallel laufenden Verwal-

tungsverfahren (zu Kapitalkostenaufschlägen nach § 1 0a ARegV, Netzübergänge 

nach § 26 ARegV sowie Vorbereitung der Verfahren zur Festlegung der kalenderjähr-

lichen Erlösobergrenzen in der vierten Regulierungsperiode nach § 29 Abs. 1 EnWG 
. . 

i. V. m. §§ 32 Abs. 1· Nr. 1,. Abs. 2 ARegV zu verwenden. Auch die Beibehaltung der 

f 
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Handlungsfähigkeit in Krisenzeiten durch erneute Aufgaben-Priorisierung war vorran-

gige Pflicht der Beschlusskammer. Im Übrigen war, wie vorstehend bereits ausgeführt, 

die Genehmigung des Regulierungskontosaldos bei einzelnen Netzbetreibern ohne 

den Verfahrensabschluss von Netzübergängen betreffend das Jahr 2018 nicht mög-

lich. In die Abwägung ist auch eingeflossen, dass dem Netzbetreiber seine individuel-

len Antragswerte bekannt waren. 

Angesichts .der frühzeitigen Kenntnis des Netzbetreibers von den für die Berechnung 

 der Erlösobergrenze 2020 maßgeblichen Werten erachtet die Beschlusskammer die 

rückwirkende Genehmigung des Regulierungskontosaldos und der sich daraus erge-

benden Anpassung der Erlösobergrenze nach sorgfältiger Berücksichtigung aller As-

pekte als sinnvollste Lösung. 

Die Entscheidung, den Regulierungskontosaldo und die sich daraus ergebenden An-

passungsbeträge für die Jahre 2020-2022 rückwirkend zu genehmigen, ist auch ver-

hältnismäßig. Die Entscheidung dient dem legitimen öffentlichen Zweck, entsprechend 

den Vorgaben des EnWG und der ARegV den Regulierungskontosaldo auszugleichen 

und etwaige Mehrerlöse über die Netzentgelte an die Netznutzer zurückzugeben bzw. 

zu wenig vereinnahmte-Erlöse noch einnehmen zu dürfen. Die rückwirkende Festle-

gung ist hierzu geeignet. Sie ist au~h erforderlich, da zum jetzigen Zeitpunkt ein gleich 

geeignetes, milderes Mittel nicht mehr z~r Verfügung steht. 

7. Umgang mit nachträglichen Veränderungen der Erlösobergrenze 

Da der Saldo des Regulierungskontos zum 31.12.2018 und seine Verteilung auf die 

Kalenderjahre 2020 bis 2022 mit diesem Beschluss abschließend bestimmt werden, 

könnten nachträgliche Korrekturen der kalenderjährlichen Erlösobergrenze für das 

Jahr 2018 im Fall einer Bestandskraft dieser Entscheidung nicht mehr berücksichtigt 

werden. Daher wird die Beschlusskammer notwendige Korrekturen der Erlösober-

grenze 2018 in dem zum Zeitpunkt der Änderung noch offenen Regulierungskonto-

saldo (d.h. der Regulierungskontosaldo, dessen Auflösung noch nicht abschließend 

genehmigt wurde), unter Einbeziehung einer Verzinsung entsprechend § 5 Abs. 2 

ARegV berücksichtigen. Korrekturen können durch gerichtliche Entscheidungen oder 

einer Anpassu_ngszusage veranlasst sein. 

·

·
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III. 

Zur Frage der Kostentragung nach§ 91 EnWG ergeht ein gesonderter Bescheid. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Beschwerde 

erhoben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 

Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 

Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist bei dem 

Oberlandesg·ericht Düsseldorf (Hausanschrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) 

eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von 

dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Be-

schwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und 

seine AbänderUng oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen und 

Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerdeschrift und 
. . 

die Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Bonn, den 04.10.2023 

Vorsitzender 

Dr. Christian Schütte 

Beisitzerin 

/Dr. Ulrike Schimmel -

Beisitzer 

· Stefa~~appe 
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~nlage R 2018 

für Verteilnetzbetreiber im vereinfachten Verfahren 

1 Vorbemerkungen 

Der Regulierungskontosaldo zum 31.12.2017 wurde bereits berechnet und gemäß§ 5 Abs. 3 

ARegV annuitätisch über die drei dem Jahr der Ermittlung folgenden Kalenderjahre durch Zu-

bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenze verteilt. Zur Berechnung des 

Regulierungskontosaldos zum 31.12.2018 gemäß§ 5 Abs. 3 ARegV und. der entsprechenden 

Anpassungsbeträge ist zunächst die Jahresdifferenz 2018 zu bestimmen. Diese ergibt sich 

aus den einzelnen Positionen gemäß § 5 Abs. 1 ARegV (vgl. Kapitel 2). Die Differenz des 

Jahres 2018 wird in Kapitel 3 erläutert. Zuletzt wird in Kapitel 4 die Berechnung des 

Regulierungskontosaldos zum 31 .12.2018 und der Annuitäten beschrieben. 

In der Anlage R1_Differenz ist die Jahresdifferenz des Jahres 2018, deren Verzinsung, der 

Saldo zum 31 .12.~fü18 sowie die entsprechenden drei Annuitäten abgebildet. Die zulässigen 

Erlöse finden Sie in der Anlage R2_EOG, die mit der Netznummer ~rgänzt ist. Die Anlage 

R2_EOG_1 bezeichnet somit die zulässigen Erlöse des Netzes 1 des Jahres 2018. In der 

Anlage R3_Erzielbare Erlöse werden die erzielbaren Erlöse des Jahres 2018 in einer 

Übersicht dargestellt. Die Berechnung des Kapitalkostenaufschlags, wie ei sich bei der 

Berücksichtigung der tatsächlich entstandenen Kapitalkosten ergibt, findet sich in Anlage 

R4_KKAuf. In der Anlage R5_KKAuf_SAV wird die .Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte 

und der kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermögens dargestellt. 

2 Positionen im Regulierungskonto 

Die einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich aus § 5 Abs. 1 ARegV. Für den 

Gasbereich sind dies im Einzelnen: 

2.1 Differenz zwischen· zulässigen und erzielbaren Erlösen 

Die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den vom -Netzbetreiber 

unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklungen erzielbaren ·Erlösen (§ 5 

Abs. 1 s: 1 ARegV) und insbesondere die Erlösdifferenz, die sich aus der Abweichung der 
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prognostizierten Mengen, die in die Verprobungsrechnung eingeflossen sind, und den 

tatsächlich realisierten Mengen ergibt, sind hierbei zu berücksichtigen. · 

Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß § 4 ARegV unter Berücksichtigung der nach § 

29 Abs.1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 und§ 4 Abs. 2 ARegV festgelegten Erlösobergrenze. 

Dabei ist die gemäß § 4 Abs .. 1, 2 ARegV bestimmte Erlösobergrenze nach Maßgabe von § 4 

Abs. 3 bis 5 ARegV kalenderjährlich vom Netzbetreiber anzupassen. 

Im vereinfachten Verfahren gelten gemäß § 24 Abs, 2 S. 3 ARegV 5 Prozent der nach 

§ 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht · beeinflussbare 

Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nummer 1 bis 3, 5 bis 7, 8a bis 16 und Satz 2 bis 4 

ARegV. Bei der Ermittlung der Gesamtkosten bleiben gemäß § 24 Abs. 2 S. 4 ARegV die 

Konzessionsabgaben unberücksichtigt. Gem•äß § 24 Abs. 3 ARegV finden damit im 

.Gasbereich § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV mit Ausnahme von § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV in 

Verbindung ·mit§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV keine Anwendung. Anpassungen der jeweiligen 

kalenderjährlichen Erlösobergrenze aufgrund von dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 3, 6, und 9 bis 11, 13 bis 17 ARegV sowie§ 11 

Abs. 2 S. 2 und 3 ARegV sind somit im vereinfachten Verfahren nicht zulässig. 

Zudem können jeweils auf Antrag des Netzbetreibers gemäß § 4 Abs. 4 ARegV Anpassungen 

. der Erlösobergrenze in• Folge von beschiedenen Anträgen 

• einer Anpassung der Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 5 ARegV, 

• einer nicht zumutbaren Härte gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV, 

• eines genehmigten Kapitalkostenaufschlags nach Maßgabe des § 1 Oa ARegV 

gewährt werden. 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze ist gemäß § 8 ARegV die Änderung des 

Verbraucherpreisgesamtindexes zu berücksichtigen. 

Eine Anpassung der · kalenderjährlichen Erlösobergrenze nach § 4 Abs. 5 ARegV 

(Qualitäts~lement) war für das Jahr 2018 nicht reievant. 

Erzielbare Erlöse 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist . die Differenz der zulässigen Erlöse und der vom 

Netzbetreiber Unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren 
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Erlöse im Regulierungskonto zu erfassen. Die erzielbaren ~rlöse ermitt~ln sich als Produkt der 

tatsächlich im jeweiligen Jahr realisierten Absatzmengen und den zuvor im Rahmen der 

Verprobungsrechnung gemäß § 16 GasNEV ermittelten Entgelten. 

Diese werden in der Gewinn- und Verlustrechnung des jeweiligen Geschäftsjahres durch die 

Umsatzerlöse aus Netzentgelten abgebildet. Im Rahmen der Ermittlung der erziel.baren Erlöse 

hat die Beschlusskammer daher grundsätzlich auf die Umsatzerlöse zurückgegriffen. Hierbei 

wird auf die Umsatzerlöse aus Netzentgelten Gas abgestellt, wobei nachträgliche Korrekturen 

bzw. Erlösminderungen beispielsweise im Zusammenhang mit Rückstellungsbildungen nicht 

zu berücksichtigen sind. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass der Netzbetreiber 

derartige Umsatzerlöskorrekturen vollständig angezeigt hat. 

2.2 Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 

Nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze 

· jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung von dauerhaft nicht 

beeinflussb.aren . Kostenant7ilen nach § 11 Abs 2 S. 1 Nr. 4 ARegV (erforderliche 

·1nanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen) auf Basis des Kalenderjahres, auf das die 

Erlösobergrenze Anwendung finden soll. Die diesbezüglich in deni jeweiligen 

Erlösobergrenzenjahr enthaltenen Ansätze sind den in diesem Kalenderjahr tatsächlich 

entstandenen Kosten gegenüberzustellen. Di'3 so ermittelte Differenz ist im 

Regulierungskontosaldo ·gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV zu berücksichtigen. 

Kostenbestandteile der Biogas- sowie der Marktraumumstellungsumlage können ebenfalls 

Bestandteil dieser.Differenz sein. 

Die in der Erlösobergrenze enthaltenen bzw . tatsächlich entstandenen Kostenansätze für die 

erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen beziehen sich lediglich auf die 

originäre Netznutzung . von vorgelagerten Netzbetreibern. Kosten für vereinbarte 

Lastflusszusagen oder für Speichernutzungen sind nicht Bestandteil der erforderlichen 

Inanspruchnahme vorgelagerter Netznutzung. 

2.3 Differenz aus .Kosten für Messung ur1d Messstelle.nbetrieb 

Gemäß§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV wird zusätzlich die Differenz zwischen den für das Kalenderjahr 

bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten des ·Messstellenbetriebs, zu dem 

auch die Messung gehört, und den in der Erlösoberg.renze diesbezüglich enthaltenen 

Ansätzen in das Regulierungskonto einbezogen, soweit diese Differenz durch Änderungen der 

Zahl der Anschlussnutzer, .bei denen der Messstellenbetrieb durch den Netzbetreiber 

durchgeführt wird, verursacht wird und soweit es sich nicht .um Kosten für den 

3 



Messstellenbetrieb von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen im 

Sinne des Messstellenbetriebsgesetzes handel.t. 

2.4 Differenz aus dem Kapitalkostenaufschlag 2018 nach § 10a ARegV 

Gemäß § 5 -Abs. 1 a ARegV ermittelt der Netzbetreiber bis zum 30.06. des Jahres, das dem 

Kalenderjahr folgt, die Differenz aus dem genehmigten Kapitalkostenaufschlag nach § 10a 

ARegV und dem Kapitalkostenaufschlag, wie er sich bei der Berücksichtigung der tatsächlich 

en_tstandenen Kapitalkosten ergibt. 

3 Bestimmung der Jahresdifferenz 2018 

Zum 01.01.2018 wurde mit Schreiben aus Juli 2017 angezeigt, dass die kalenderjährliche 

Erlösobergrenze des Netzbetreibers Gasversorgung Frankenwald GmbH gemäß § 26 Abs. 1 

ARegV übertragen wurde. Die Übertragung der Erlösobergrenze hat bereits stattgefunden: die 

Beträge finden sich in der Anlage R2_EOG _ 1 in Spalte G. 

3.1 · Differenz zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen 2018 

3.1.1 Zulässige Erlöse 2018 

Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze 2018 in die einzelnen Bestandteile der 

Erlösobergrenzenformel gemäß Anlage 1 ARegV, findet sich in Anlage R2_EOG_ 1. Die aus 

Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in der Anlage 

R2_EOG_1 Zelle G81 dargestellt. 

Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 

ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2018 .ist di_e Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen (vgl. hierzu Anlage 

R2_EOG_ 1 812 und Zeile 58). 
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5 . 

Anpassung nach Maßgabe des§ 10a ARegV (Kapitalkostenaufschlag)(§ 4 Abs; 4 S. 1a 

Nr.1 ARegV) 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 1 0a ARegV (Kapitalkostenaufschlag) (§ 4 

Abs. 4 S. 1a Nr. 1 ARegV) angepasst wurde, ist dies in der Anlage R2.,....EOG_1 G 65 

dargestellt. 

Anpassung aufgrund eines Sondersachverhaltes 

Weitere Bestandteile der Erlösobergrenze · 

Weitere Bestandteile der Erlösobergrenze, die bereits Bestandteile der Festlegung nach 

§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV waren bzw. deren Anpassungen, sind in Anlage R2_EOG_ 1 Zeile 79 

abgebildet 

Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

3.1.2 Erzielbare Erlöse 2018 

Nach Prüfung der mitgeteilten Daten dwch die Beschlusskammer ergeben sich für das Jahr 

2018 die in Anlage R3_Erzielbare Erlöse dargestellten erzielbaren Erlöse. 

3.2 Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 2018 

Die Differenz aus vorgelagerten Netzkosten ist in der Anlag~ R1_Differenz Zeilen 6 und 7 

dargestellt. 

3.3 Differenz aus Kosten für Messung und Messstellenbetrieb 2018 

Nach Angaben des Netzbetreibers ist die Anzahl der Messstellen 2018 im V~rgleich zum 

Basisjahr gestiegen. Der Netzbetreiber hat für das Kalenderjahr 2018 jedoch keine 

Kostenveränderung für ry,essung b_zw. den Messstellenbetrieb gemäß § 5 Abs.1 · S.3 ARegV 

übermittelt. Es ist somit keine Differenz zu berücksichtigen (vgl. Anlage R1_Differenz Zeile 

12). 



3.4 Differenz aus Kapitalkostenaufschlag 2018 

Der vom Netzbetreiber beantragte Kapitalkostenaufschlag auf die Erlösobergrenze für 

Kapitalkosten, die aufgrund von nach dem Basisjahr getätigten Investitionen in den Bestand 

betriebsnotwendiger Anlagegüter entstehen, wurde genehmigt. 

Die Differenz aus dem genehmigten Kapitalkostenaufschlag und dem Kapitalkostenaufschlag 

nach § 1 0a ARegV, wie er sich bei der Berücksichtigung der tatsächlich entstandenen 

Kapitalkosten ergibt, ist in der Anlage R1 Zeilen 15 und 16 dargestellt. 

Die Verzinsungsbasis ergibt sich nach § 1 0a Abs. 5 ARegV aus den kalkulatorischen 

Restbuchwerten der berücksichtigungsfähigen Anlagen bewertet zu historischen AK/HK nach 
. . 

§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr.. 3 GasNEV. Anzusetzen ist dabei der Mittelwert aus Jahresanfangs- und 

Jahresendbestand. Ausgenommen hiervon sind Grundstücke und Anlag~n im Bau,_da diese 

- anders als -die vom Bundesgerichtshof adressierter] Anlagen - nicht abgeschrieben werden. 

Diese Vorgehensweise steht nach Auffassung des OLG Düsseldorf in Einklang mit den 

Vorgaben des § 10a ARegV i.V.m. § 7 GasNEV; der Ansatz eines Jahresanfangsbestands 

von Null im Rahmen der Mittelwert~_ildi.mg begegnete keinen richterlichen Bedenken (Vgl. OLG 

Düsseldorf, Beschluss vom 07.03.2019, Vl-3 Kart 166/17 [V], S. 45ff.). 

Von den ermitt_elten Restbuchwerten in Abzug gebracht werden die Mittelwerte des 

Jahresanfangs- und Jahresendbestands der Restwerte der Netzanschlusskostenbeiträge 

(NAK) und der Baukostenzuschüsse (BKZ) gern. § 7 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 GasNEV, die die 

Antragstellerin im relevanten Zeitraum hinsichtlich der berücksichtigungsfähigen Anlagengüter 

erhalten hat. Der BGH hat diese Vorgehen~weise bestätig.t (vgl. BGH Beschl. V. 05.05.2020, 

AZ EnVR 59/19 S. 24 ff.). 

Hieraus ergibt sich für die Ermittlung de~ kalkulatorischen Verzinsungsbasis folgende Formel: 

Kalk. Verzinsungsbasis = Restbuchwerte_Anlagen - (Restwerte_NAK + Restwerte_BKZ) 

Die zugrunde gelegten Restwerte sind der Anlage R5_KKAuf_SAV zu entnehmen. 

Der Netzbetreiber hat einen Antrag auf Kapitalkostenaufschlag nach § 1 0a ARegV bei der bei 

Antragsstellung zuständigen Regulierungskammer des Freistaates Bayern gestellt. Der dort 

festgelegte Beschluss wurde von der Beschlusskammer für die Berechnungen des 

Regulierungskontos 2018 zu Grunde gelegt. 
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4 Berechnung des Regulierungskontosaldos und Bestimmung der 
Anpassungsbeträge · 

Zur Berechnung des Regulierungskontosaldos zum 31.12.2018 ist die Differenz des Jahres 

2018 (vgl. Anlage R1_Differe~z Zelle E20) zu berücksichtigen. Diese ist gemäß§ 5 Abs. 2 

ARegV zu verzinsen. Der Regulierungskontosaldo ist in der Zelle E32 angegeben. 

Aus dem berechneten Regulierungskontosaldo wird gemäß § 5 Abs. 3 ARegV eine dreijährige 

Annuität berechnet. Die Höhe der Annuität .ist in Zelle C39-E39 angegeben. 

.,J 
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Licht- und Kraftwerke Helmbrechts OmbH Betriebsnummer 12001·106 

Berechnung des Dlfferenz_betrages gem. § 5 Abs. 1 ARegV für das Kalender(ahr 2018 

3_ 

4 

5 

6 

7 

Beschrelbun 

Erfösobergrenze gemäß § 4 ARegV 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Nelzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

Volatile Kostenanteile gemäß 
§ 11 Abs. 5 ARegV 

· Kostenveränderung Messung/Mess-stellenbetrleb . 

Auflösung Baukostenzuschüsse gemäß 
§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 13 ARegV 

Kapllalkostenaufschlag nach §10a ARegV 

genehmigten Investitionsmaßnahmen nach § 23 ARegV 

Inhalt 
nach § 4 ARegV zulAS6lga 
Erlösa · 

erzielbare Erlö58 

lalsichllch enlslandena 
Kosten 

In EOG enthaltene Ansiltza 

latsiichllch entstandene 
Kosten 

In EOG enlheltene Ansiitza' 

bei efflzJenter Lelstungserbrlngung entstehende' 
Kostenveränderung · 

latsAchllch entstandene Erlöse 

In EOG enthalten~ Ansätze 

lalsAchllch entstandene 
Kosten 

In EOG enthaltene Ansitze 

~::lieh entstanden~i==-------,--------+--
In EOG enlheltenä Anslltze 

-----='='"'t 
8 Sonstiges 

Saldo aus Elnzaldllferenzen Mlndererlöse 

Bestlmmun 
Jahressaldo der Etnzeldlfferenzen 

Natzbatnllberal)laben p _m. 
Antn 

Mittelwert aus Anfangs• und Endbestand 

Verzlnsun IOr duJahr der Antniptellun1. 
Barwert l•u vertellrnder Botra' 
Jllhrfld!t Annultlll von 2020 bis 2022 

.I 
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~~-IIARagVdotJotn12018lVPIIJ 100.-4! 

Licht- und Kraftwerke Helmbrechts GmbH Betriebsnummer 12001106 

R2_1 Nachrechnung der angepaaaten Er16so~rgrenze durch die Bundesnatzagontur IOr daa Kalenderjeh~ 2018 .... -· 
· 

J-
,r 

Vortollqploldor nldl Vwlrvtfiold«r.d1 -'""""""- 111- f AllegV IV~ f 16Aba/2AReoV ---. IV,_ ,..,,1DAReoV IPFd 

2018 0,20 o,,900% 

201D 0.-40 0,0824% 

2020 0,ao •~n2" 
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~111•  
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• 
• • 
f • 
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• • 

1 ~ll •' "'~m._...__,,,-..~- ·~ ~loVl!o .. '"' . ·-
1~·tü-cffe   f 

ltco1ton _rtr Lum.lUZUNgen f 

Summe • 
Saldo • 

Dlff.,,nz d-,   Ko1ten1nleH1 (VK. • VKJ 

' ; _.,.1/Ko •-~N-•~loVII, ~fnVII, ~(llbotv•ll 

. C f C 

•'' 
• f • 

• 
•I ...•I 
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•-l~JOO-N•---nj 
1Gen„mtkosttn ..... 
~O.uerh1ft. nicht b«Jnfbmbare kosten1n1eUe KAo. 
Klpl\l~b1111 ™b, 

1Vor0betl1h1nd nicht bHlnflus.sbartr Kosttn1"'11! i"l EW, 

' 1VonlborJohond nlmt boolnfluod>orer (ComMntoU (() i,..,.,. (...... KAo. • IOCAbJ • ,w, 

'INlnfluulnr! r,Kort,nantell l"l l•EW, 

IHlnflunbtrer Koc~•nt.11 ((J KA..,•l.....·kAo..•KKAbl•u....J 
1Nltht 1b11bi.uier be,lnfluubaru Kostenanttl l•V, 

Nicht abt:öauter beeinflussbarer koltenantaJI (l•VJxic,.. 
Et'fltlerubonl.lS .. 
w:rteUttr lfftllenibanus Bo/T 
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Licht- und Kraftwerke Helmbrechts GmbH Betriebsnummer-12001106 

V1rbrauchtrpreJs1esamtlndtxNch f IARa1V 

Stellfl'!""I des Verl:nuch111:rp,-tspsamtlndu bt:10,:en 1uJ B•fl'Jlhr yp~ / VP'9 

rl:umu•en111:r 11ntreller sektOf'aler Produk'lMtltsfmor nach i 9AAqV Pf1 

Verbnudlerpretsc!Pffltlndex J. Produbfrit1ufortschrftt (VPl,IVPl,J • PF1 

VPI ,,u(•VPI,) 

100,00 

0,00:49 

Jlhrildtt ~ttanan~ K.., + Kt mit V;Iynd PF . 1~   VJ •~J• (IIPl,NPI,- PFJ 

laonlio...c11....1ta1to 
Sa<lwhtlb dleridtl ,on dw R--lonnolOIIUII we""n 

Kalen_!l_!lrjihrflc;l)a   

VPI 2018 

100~7 

1,00<7 

0,0049 

0,9998 

1111 -- .. 

-=-·- ---~ 
UG6.795,8DC 1.111.175,10( 
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· Licht- und Kraftwerke Helmbrechts GmbH Betriebsnummer 12001106 

Zusammensetzung der. erzielbaren Erlöse für das Kalenderjahr 2018 

1.1 Umsatzerlöse aus Netzentgelten Gas 

1.1.1 Ausspeisepunkte ohne Lei~tungsmessung 

1.1.2 Aussp_eisepu.nkte-mit Leistungmes_sung 

1.1.3 Messung 

1.1.4 Messstellenbetrieb 

1.1.5 Gesondertes N~tzentgelt gemäß § .20 Abs: 2 GasNEV 

1.1.6 Vertragsstrafen 

1.1.7 Umsatzerlöse gemäß§ 3 KAV i.V:m. § 18 GasNEV . 

1.1.8 Unterbrechbare und unterjänrig~ Verträge 

1.1.9 Weitere Erlöse 

1.1.10 Konzessionsabgaben 

- Erzielte Erlöse (1.1 abzgl. 1.1.10) 
+ Unterverp~obung 

Erzielba_re Erlöse 

2018 
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Licht- und Kraftwerke Helmbrechts GmbH Betriebsnummer 120011. 06 

R4 Berechnung des Kapltalkostenaufschlags 

0 

Summe 1 310.BTT 310.Bn 7-918.438 9.480.126 1.561.688 7.690.327 9.169.249 1.478.922 7.804.382 357597 25.690 694.164 
davon für j '· kalkulatorisc:ha Abschreibungen 
den das des weiteren 
Netz:elgen- Insgesamt Sachanlage- Anlage-
lOmer 

11.a kafkulalorischa Restwat1a zum 01.01.2018 11 .b kalkulatorische Restwerte zum 31.12.2018 11.c II. III. IV. 
des des weiteran dos desweitoren kalkulaaisc:he 

kalkulatorische =~~sehe Kapitalkosten-Insgesamt sächanlage-, Anlage- der Bl<Z/NAKB Insgesamt Sachanl.ige4 Mag,,_ der BKZ/NAKB VerzlnsunOs-
verm6aens verm6aens varm&iens YermO<lenS basls Verzinsung . ,....:. aufschlag- ---
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Licht- und Kraftwerke Helmbrechts GmbH Betriebsnummer 12001106 

RS Ennlttlung der kalkulatorischen Restwerte und 

Hinzu I Kllrz 

' --L-- AL--L--•L----en des Sacl!_a 
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